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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für die Firma ISAR EUROPE GmbH, letzte bekannte Anschrift Marktstr. 
10 MUK, 50986 Köln, vertreten durch Herrn Attila Zsolt Kulik, liegt im 
Fachbereich Finanzen und Controlling, Bereich Steuern, Rathaus I, 
Rathausstr.11, 58095 Hagen, Zimmer C. 1319, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 

Gewerbesteuer- / Zinsbescheid vom 29.02.2024 
- Zinsfestsetzungen für die Jahre 2017, 2018, 2019 und 2020 
 

Bescheid der Stadt Hagen, Fachbereich Finanzen und Controlling, 
Bereich Steuern, Rathaus I, Rathausstr.11, 58095 Hagen,  
 

Geschäftszeichen: 20/20 
Kassenzeichen: 100110060160 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. Nr. 02331/207-2678 von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 
15.45 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen 
werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 

Das Schriftstück gilt gem. §§ 122 Absätze 3 und 4 der Abgabenordnung 
(AO) vom 01.10.2002 (BGBl. I S.3866, ber. I 2003 S.61) in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 

Hagen, 19.04.2024                       Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Stefan Lalov, „unbekannt nach Bulgarien, zuletzt wohnhaft 
Kornstr. 18, 58135 Hagen“, liegt beim Fachbereich Jugend und Soziales, 
wirtschaftliche Hilfen, Unterhaltsvorschuss, Berliner Platz 22, 58089 
Hagen folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 19.04.2024, Aktenzeichen 
55/11C-3.5982,36280 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Schulz, 
Zimmer D 315, Tel. 207-2853, nach vorheriger telefonischer Absprache 
in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 19.04.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Henry Juhani Sulka, wohnhaft:  Helsinki/Finnland (letzte 
bekannte Anschrift Finnland) liegt beim Fachbereich Jugend und 
Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 23.04.2024, Aktenzeichen 
55/711E-63402 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle bei Frau Roque 
Campos, Zimmer D 324, Tel. 207-5704, nach vorheriger Absprache in 
Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 23.04.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Imad Azami Hassani, wohnhaft: „unbekannt“ liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 24.04.2024, Aktenzeichen 
55/712A – 62676/62677 – 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 24.04.2024                             Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Ahmet Cataltepe, wohnhaft: „unbekannt“ liegt beim 
Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 05.12.2023, Aktenzeichen 
55/712A – 60332/60333 – 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 24.04.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Verschiebung der Abfuhr von Restmüll und Altpapier (Tag der 
Arbeit) 
 

Wegen des Feiertages am 01. Mai 2024 (Tag der Arbeit) verschieben 
sich die Restmüllabfuhr und die Leerung der Altpapiertonnen 
 
von Mittwoch, 01. Mai auf Donnerstag, 02. Mai 
von Donnerstag, 02. Mai auf Freitag,  03. Mai 
von Freitag, 03. Mai  auf Samstag,  04. Mai 
 

Hagen, 22.04.2024 Lindemann i.    V. Sasse 
(Geschäftsführer)   (Bereichsleiter) 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Verschiebung der Abfuhr von Restmüll und Altpapier (Christi 
Himmelfahrt) 
 

Wegen des Feiertages am 09. Mai 2024 (Christi Himmelfahrt) 
verschieben sich die Restmüllabfuhr und die Leerung der 
Altpapiertonnen 
 
von Donnerstag, 09. Mai auf Freitag, 10. Mai 
von Freitag, 10. Mai auf Samstag, 11. Mai 
 

Hagen, 22.04.2024 Lindemann i.    V. Sasse 
(Geschäftsführer)   (Bereichsleiter) 

 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Des Wirtschaftsbetriebs Hagen WBH – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Ablauf des Nutzungsrechts gemäß § 13 Abs. 11 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Bei den nachstehend aufgeführten Grabstätten sind die Nutzungsrechte 
abgelaufen und der Nutzungsberechtigte ist nicht zu ermitteln. 
 

Friedhof Altenhagen   

Grabstätte Name 

5/-/82 Gellert 

14/-/52-53 Voss 

24A/-/49C-49D Hayungs 

41/-/16-17 Bittorf 

42/-/35-36 Weidl 

43/-/80-81 Jennewein 

48/-/1 Thielebein 

49/-/5-6 Ehlert 

Friedhof Berchum   

Grabstätte Name 

AT/-/197A-197B Ambrock 

Friedhof Delstern   

Grabstätte Name 

6/-/174-175 Hoehfeld 

34/-/16-17 Hindersmann 

35/-/34A-34D Bauer 

U5/-/112A-112B Beckert 

U8/8/2 Junge 

U8/8/3 Karn 

Friedhof Garenfeld  

Grabstätte Name 

B/-/388-389 Voigt 

D/-/62-63 Witte 

Friedhof Halden   

Grabstätte Name 

12/-/196-197 Kuhn 

Friedhof Haspe   

Grabstätte Name 

2/3/14A-14B Schneider 

5A/8/5-6 Schlegel 

12A/1/1A-1B Grieger 

14/13/11-12 Strauch 

NIS/-/10 Dreuw 

Friedhof Loxbaum   

Grabstätte Name 

15/-/239-240 Schirado 

15/-/410-411 Berkenkopf 

16/-/224 Veltum 

27/-/113-114 Lorenz 

36/-/89 Ebelt 

36/-/134 Knapp 

43/-/13-14 Nitsche 

U4/-/107A-107B Knaupe 

U4/-/131 Hanisch 

U6/-/110A-110B Heide 

U6/-/128A-128B Struif 

Friedhof Vorhalle   

Grabstätte Name 

5/-/165A-165B Zimprich 
 

Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist gemäß § 15 der Friedhofs-
satzung möglich. Die Gebühren für den Wiedererwerb richten sich nach 
der aktuell gültigen Friedhofsgebührensatzung. 
 

Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes oder Rechte, die der beab-
sichtigten Einziehung entgegenstehen, können innerhalb eines Monats 
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung beim Wirtschafts-betrieb 
Hagen (Friedhofsverwaltung) schriftlich (Postfach 4249, 58042 Hagen) 
oder zur Niederschrift (Eilper Str. 132   136) beantragt bzw. geltend 
gemacht werden. 
 

Anderenfalls wird der Wirtschaftsbetrieb Hagen diese Grabstätten nach 
Ablauf der Frist einziehen. 
 

Werden Grabmale, bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, ist 
die Friedhofsverwaltung gemäß § 25 Abs. 3 der Friedhofssatzung 
berechtigt, diese entschädigungslos zu entfernen und weiterzuver-
wenden oder zu entsorgen. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung Klageerhebung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. 
 

Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg oder dort zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. Die 
Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an 
die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben werden. Weiter-
führende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr können Sie 
ggf. auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg finden. 
 

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften beige-
fügt werden. 
 

Hinweis: 
Die Klage hat gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, 
dass auch bei Erhebung einer Klage die Abgabe fristgemäß zu entrichten 
ist. Das Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, kann 
gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz 
oder teilweise anordnen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der Anfech-
tungsklage zulässig.  
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 

Hagen, 22.04.2024                                         Jörg Germer (Vorstand) 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
Des Wirtschaftsbetriebs Hagen WBH – Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Hagen 

Einziehung von Grabstätte gemäß § 13 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Bei den aufgeführten Grabstätten ist das Nutzungsrecht erloschen, da es 
keiner der Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten 
innerhalb eines Jahres seit seinem Ableben übernommen hat. 

Rechte, die der beabsichtigten Einziehung entgegenstehen, können 
innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
beim Wirtschaftsbetrieb Hagen (Friedhofsverwaltung) schriftlich (Post-
fach 4249, 58042 Hagen) oder zur Niederschrift (Eilper Str. 132   136) 
beantragt bzw. geltend gemacht werden. 
 

Anderenfalls wird der Wirtschaftsbetrieb Hagen diese Grabstätten nach 
Ablauf der Frist einziehen. 
 

Grabmale, bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen werden durch die 
Friedhofsverwaltung gemäß § 25 Abs. 3 der Friedhofssatzung ent-
schädigungslos entfernt und entsorgt. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung Klageerhebung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. 
 

Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg oder dort zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. Die 
Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an 
die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben werden. Weiter-
führende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr können Sie 
ggf. auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg finden. 
 

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften beige-
fügt werden. 
 

Hinweis: 
Die Klage hat gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, 
dass auch bei Erhebung einer Klage die Abgabe fristgemäß zu entrichten 
ist. Das Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, kann 
gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz 
oder teilweise anordnen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der 
Anfechtungsklage zulässig.  
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 

Hagen, 22.04.2024                                          Jörg Germer (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Des Wirtschaftsbetriebs Hagen WBH – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Vernachlässigung von Grabstätten gemäß § 27 der Satzung des 
Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts der 

Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Die nachstehend aufgeführten Grabstätten sind nicht entsprechend der 
Vorschriften der Friedhofssatzung hergerichtet oder gepflegt und der 
Nutzungsberechtigte ist nicht zu ermitteln. 
 

Friedhof Altenhagen  

Grabbezeichnung Verstorbener 

12/7/21 Papotto 

Friedhof Delstern  

Grabbezeichnung Verstorbener 

31/-/113-115 Richling 

Friedhof Vorhalle  

Grabbezeichnung Verstorbener 

U24/-/53A-53B Leber 
 

Die Betroffenen werden im Wege dieser öffentlichen Bekanntmachung 
aufgefordert, die Pflege der Gräber wiederaufzunehmen oder zu veran-
lassen und mindestens in einfacher Form (Laub- und Unkraut-
beseitigung) bis zum Ende der Nutzungszeit sicherzustellen. Gleichzeitig 
mit dieser öffentlichen Bekanntmachung erfolgt ein einmonatiger Hinweis 
auf der Grabstätte. 
 

Wird diese Aufforderung nicht innerhalb von drei Monaten befolgt, 
werden die Grabstätten durch die Friedhofsverwaltung abgeräumt, 
eingeebnet und eingesät. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 02331 3677 320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung Klageerhebung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. 
 

Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg oder dort zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. Die 
Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an 
die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben werden. Weiter-
führende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr können Sie 
ggf. auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg finden. 
 

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften beige-
fügt werden. 
 

Hinweis: 
Die Klage hat gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, 
dass auch bei Erhebung einer Klage die Abgabe fristgemäß zu entrichten 
ist. Das Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, kann 
gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz 
oder teilweise anordnen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der 
Anfechtungsklage zulässig.  
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 

Hagen, 22.04.2024                                         Jörg Germer (Vorstand) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Des Wirtschaftsbetriebs Hagen WBH – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Hagen 

Abräumen von Einzelgrabfeldern gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung 
des Wirtschaftsbetriebes Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts 
der Stadt Hagen, für die kommunalen Friedhöfe auf dem Gebiet der 
Stadt Hagen (Friedhofssatzung) in der aktuell gültigen Fassung 
 

Im Laufe des Jahres 2024 sollen in Hagen auf kommunalen Friedhöfen 
Einzelgrabfelder oder Teile von ihnen abgeräumt werden. Die Ruhezeit 
des letztbestatteten Toten in diesem Grabfeld ist abgelaufen. Es handelt 
sich um folgende Grabstätten: Friedhof Loxbaum Block 44: Nummer 66 
bis 94, Block 47: Nummer 1 bis 25, Block U25A: Nummer 1 bis 32 und 
Friedhof Berchum Block 1: Nummer 34 bis 37. Des Weiteren handelt es 

Friedhof Delstern 

Grabstätte Name 

37/-/7-8 Fischer 

Friedhof Loxbaum   

Grabstätte Name 

12A/-/36 Engel 

12B/-/195-196 Ruttkamp 

Friedhof Vorhalle   

Grabstätte Name 

3/-/4-5 Reith 

http://www.hagen.de/
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sich um folgende Grabstätten: Friedhof Haspe Block 21: Reihe 1 
Nummer 1 bis 22, Block 21: Reihe 2 Nummer 17 bis 24 sowie Block 2: 
Reihe 3A Nummer 1 bis 20. 
 

Werden Grabmale, bauliche Anlagen oder Grabeinrichtungen nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts entfernt, ist 
die Friedhofsverwaltung gemäß § 25 Abs. 3 der Friedhofssatzung 
berechtigt, diese entschädigungslos zu entfernen und weiterzuver-
wenden oder zu entsorgen. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Friedhofsverwaltung unter der 
Telefonnummer 02331 3677-320 gerne zur Verfügung. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung Klageerhebung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. 
 

Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Arnsberg oder dort zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. Die 
Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an 
die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben werden. Weiter-
führende Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr können Sie 
ggf. auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg finden. 
 

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei Abschriften beige-
fügt werden. 
 

Hinweis: 
Die Klage hat gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, 
dass auch bei Erhebung einer Klage die Abgabe fristgemäß zu entrichten 
ist. Das Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, kann 
gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz 
oder teilweise anordnen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der 
Anfechtungsklage zulässig.  
 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden der Vollmachtgeberin oder 
dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.  
 

Hagen, 25.04.2024                                Jörg Germer (Vorstand) 
 

 
Aktuelle Ausschreibungen auf dem Vergabesatellit Metropole Ruhr 
(http://www.vergabe.metropoleruhr.de) 
                                                                                               
 

Digitalpakt, Gesamtschule Haspe, Kirmesplatz 2, 58135 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 30.04.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1ZZWPULY 
 

Digitalpakt Kaufmannsschule I, Springmannstraße 7, 58095 
Hagen 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 13.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1JBQ1F6F 
 

Digitalpakt Grundschule Hermann-Löns, Overbergstr. 39, 58099 
Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 07.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1JJ064ZS 
 

 
 
 

Digitalpakt, Grundschule Astrid-Lindgren, Hauptstandort 
Selbecker Str. 55 , 58091 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 07.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1ZP6LSV3 
 

Digitalpakt Grundschule Gebrüder-Grimm, Schillerstr. 23, 58089 
Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 14.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1JGBP39K 
 

Rückbau- und Schadstoffsanierung, Kita Franzstraße 51, 58091 
Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 06.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1JJRMDB4 
 

Digitalpakt, Grundschule Friedrich-Harkort, Twittingstraße 23 a, 
58135 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 13.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1JBVDTZD 
 

Digitalpakt, Gesamtschule Eilpe, Wörthstraße 30, 58091 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 15.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1JGH0KQF 
 

Digitalpakt Gymnasium Hohenlimburg Wiesenstr. 27, 58119 
Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 15.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1ZVU8L1Z 
 

Digitalpakt Förderschule Bodelschwingh, Eugen-Richter-Straße 
77-79, 58089 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 13.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1JE44Y2S 
 

Digitalpakt, Förderschule Fritz Reuter; Kapellenstr. 75, 58099 
Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 17.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1ZS9EDM3 
 

http://www.hagen.de/
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/
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Digitalpakt, FS Gustav Heinemann, Franzsstr. 79, 58091 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 16.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1JJLMCNE 
 

Digitalpakt Gymnasium Hohenlimburg, Filialklassen 
Wachtelweg 19-21, 58119 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 17.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1ZVVXPKB 
 

Digitalpakt Berufskolleg Kaufmannsschule II, Gasstr. 15, 58119 
Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 14.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1ZWXRHLV 
 

Feststehender Turmdrehkran für Hebearbeiten, Umbau Kita 
Prentzelstraße 6, 58095 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 13.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1J9AK6H1 
 

Digitalpakt Berufskolleg Kaufmannsschule II, Letmather Str. 21 - 
23, 58119 Hagen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 13.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen- Planungs-und Bauleistungen 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1ZW7ZA3D 
 

Lernmittel für die Hagener Schulen für 2024/25 und 2025/2026 
mit der Option auf Verlängerung um jeweils 1 Jahr bis längstens 
2027/2028 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 21.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRY1KM4NJBH 
 

Beladung für 8 Rettungswagen 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 23.04.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRY1KXFKPWJ 
 

Mittagsverpflegung an 6 Hagener Schulen 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 17.05.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRY1JGK6WK4 

Symposium zur Grünen Infrastruktur: Stadt stellt Hagener Projekte 
vor  
 

23. April 2024 – Von Grau zu Grün: Im Rahmen der Entwicklung der 
Grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr hat die Stadt Hagen 
herausragende Hagener Projekte bei einem Symposium und 
Netzwerktag in Essen vorgestellt. 
 

Wie können Städte mit Hitze und anderen Wetterereignissen, die in den 
vergangenen Jahren zu hohen Schäden und Kosten geführt haben, 
umgehen? Eine Antwort liefert die Grüne Infrastruktur. Diese besteht aus 
Elementen wie Straßenbäumen, Stadtwäldern und Grünzügen, die bei 
der Kühlung im Sommer sowie zur Speicherung von Wasser bei 
Starkregenereignissen einen Beitrag leisten können. Der 
Regionalverband Ruhr (RVR) hat im Zusammenwirken mit Expertinnen 
und Experten aus Planung, Wissenschaft und Praxis die deutschlandweit 
erste regionale Strategie Grüne Infrastruktur erarbeitet. Diese 
veranschaulicht in 27 Handlungszielen verschiedene 
Umsetzungsoptionen auf den verschiedenen Planungsebenen und liefert 
Hinweise in Form von Praxisbeispielen, mit denen die Metropole Ruhr 
ihre Grüne Infrastruktur weiterentwickeln kann.  
 

Hagen realisiert verschiedene Projekte 
Hagen befindet sich aktuell mitten im Prozess und schafft mit einer 
Vielzahl von Projekten neue Grüne Infrastrukturen im gesamten 
Stadtgebiet. Vertreterinnen und Vertreter aus dem Umweltamt und dem 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung der Stadt 
Hagen haben im Rahmen des Symposiums verschiedene Hagener 
Projekte vorgestellt. Unter anderem konnten sich Besucherinnen und 
Besucher über das Projekt der historischen Gartenanlage an der Villa 
Hohenhof sowie über die sich noch in der Umsetzung befindlichen 
Projekte SeePark sowie SeeBad Hengstey informieren. Die Vorhaben 
werden im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 
umgesetzt und bilden für die Region aktuelle Praxisbeispiele, wie ein 
solcher Transformationsprozess zukünftig weiter fortgeführt werden 
kann.  
 

Mit dem SeePark wird ein resilienter Freizeit- und Erlebnisraum am 
Hengsteysee geschaffen, der bisweilen eine größtenteils ungenutzte 
Industriebrache darstellt und durch Altlasten belastet ist. Durch eine 
behutsame Entwicklung der Fläche sollen sowohl Mensch als auch die 
Natur von der Revitalisierung profitieren. Im Rahmen der IGA 2027, aber 
auch darüber hinaus, soll der SeePark seine regionale Strahlkraft 
entfalten und zusammen mit anderen städtischen Grünachsen, Parks, 
Gewässern und ökologisch bewirtschafteten Freiräumen das 
Grundgerüst für die biologische Vielfalt und ein resilientes Stadtgefüge in 
Hagen bilden. Diese Transformation von Grau zu Grün gilt es nun in 
Hagen und der Metropolregion Ruhr weiter voranzutreiben und 
gemeinsam auszugestalten. 
 

Weitere Informationen zur Strategie Grüne Infrastruktur erhalten 
Interessierte auf der Internetseite https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-
umwelt/gruene-infrastruktur/strategie-gruene-infrastruktur/. 
 
Sperrung der Rundsporthalle Hohenlimburg 
 

24. April 2024 – Das Servicezentrum Sport (SZS) der Stadt Hagen weist 
darauf hin, dass die Rundsporthalle Hohenlimburg von Montag, 13. Mai, 
bis Freitag, 17. Mai, nicht für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung 
steht. Grund dafür ist der dringend erforderliche Austausch der Elektro-
Unterverteilung in der Halle. In dem genannten Zeitraum bleibt der Strom 
in dem Gebäude abgeschaltet. 

http://www.hagen.de/
https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/gruene-infrastruktur/strategie-gruene-infrastruktur/
https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/gruene-infrastruktur/strategie-gruene-infrastruktur/
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